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 Veröffentlicht am 13.04.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

VStG §3 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Schlüssigkeit eines Gutachtens eines medizinischen Sachverständigen zur Frage, ob zum

Tatzeitpunkt beim Beschuldigten Zurechnungsfähigkeit auf Grund eines pathologischen Rauschzustandes vorgelegen

ist.

Schlagworte

Beweismittel Sachverständigenbeweis Medizinischer Sachverständiger Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel
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